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AZ Vaduz - Donnerstag, 15. Augus t  1963 Erscheint Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,  Samstag 9t. Jahrring — Nt. 122 

Mit dem Regtenmgsjnbiläum Seiner Durchlaucht Füret Franz Josef E erfüllt sich zugleich ein Vierteljahrhundert jüngster Geschichte des Fürsten
tums lieditenstein.-Wenn wir diese Zeitspanne dem vollen Vierteljahrtaüsend gegenüberstellen, das unser Volk mit dem Hause lieditenstein 
verbindet, so wird uns erst gewiss, wie hoch bestimmte Ereignisse dieser Epoche gesdiichllidi zu werten Denken wir vor a I I a t ^  an den 
einstigen Kampf um die Erhaltung unserer Freiheit - an die Zeit, die den Monarchen zum Garanten unserer AigAngtaartirhftn ThrfatonT prägte -
An die nachfolgende wirtschaftliche Entwicklung und dem sich daraus ergebenden TTmfirV>î Titiinggprr>7lpjiQ der die Brin̂ inTgnm l̂flgMi unseres 
Volkes nicht nur veränderte, sondern weitgehend verbesserte. - All das vollzog sich in engster Verbundenheit zwischen Fürst und Volk. Diese 
Verbundenheit ist es denn auch, die dem Jubiläum Glanz verleiht und der Feier zu Ehren des jubilierenden Monarchen Sinn und fahal* gibt 


